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Zusammenfassung  
Vor dem Hintergrund der starken Preissteigerungen der letzten Monate sind Inflationssorgen zunehmend 

wieder ein Thema für viele Haushalte und Unternehmen. Im Fokus der vorliegenden Studie steht die Frage, 

ob Haushalte im Rentenalter stärker von den Teuerungen betroffen sind als die übrige Bevölkerung und zu-

dem, ob in der Gruppe der Rentnerhaushalte der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) Inflationsunter-

schiede existieren. Als empirische Grundlage der Untersuchung dienen die Preisindizes des Statistischen Bun-

desamts auf Monatsbasis seit Januar 2019 bis zum Dezember 2022 sowie die Daten über das Konsumverhal-

ten von Haushalten aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) aus dem Jahr 2018. Aus der Ver-

knüpfung der aggregierten Konsumausgaben sozioökonomischer Teilgruppen mit den monatlichen Preisda-

ten des Statistischen Bundesamts lassen sich schließlich gruppenspezifische Inflationsraten ermitteln.  

 

Die Ergebnisse bringen zunächst hervor, dass sich die Konsumstruktur von Haushalten, deren Haupteinkom-

mensbezieher Renten der GRV beziehen, nur geringfügig von der Ausgabenstruktur des Durchschnittshaus-

halts der Gesamtbevölkerung unterscheidet. Demgegenüber zeigen sich jedoch größere Unterschiede zu den 

Warenkörben von Pensionärshaushalten, und eine weitere Differenzierung der Gruppe der GRV-Haushalte 

nach dem Einkommen offenbart ebenso merkliche Unterschiede in den Konsummustern. GRV-Rentnerhaus-

halte mit geringen Einkommen wenden einen größeren Anteil ihres Konsums für Miete, Nahrungsmittel und 

Energie auf, bei Haushalten mit höherem Einkommen haben beispielsweise Ausgaben für den Bereich Ver-

kehr ein höheres Gewicht. 

 

Entsprechend der ähnlichen Konsummuster bringen auch die gruppenspezifischen Inflationsraten nur gering-

fügige Unterschiede zwischen GRV-Rentnerhaushalten und der übrigen Bevölkerung hervor. Innerhalb der 

Gruppe der GRV-Rentnerhaushalte zeigt sich eine heterogene Belastung durch die steigenden Preise. Rent-

nerhaushalte, die mit Heizöl und – in geringerem Ausmaß – mit Gas heizen, sind im Durchschnitt des Jahres 

2022 stärker von der Inflation betroffen als Rentnerhaushalte, die auf Fernwärme zurückgreifen können. Die 

gruppenspezifischen Inflationsraten nach Einkommenshöhe der GRV-Rentnerhaushalte hängen entschei-

dend von dem gewählten Betrachtungszeitraum ab. Während in einigen Monaten die Inflationsraten der 

GRV-Rentnerhaushalte mit geringen Einkommen niedriger ausfielen, zeigt sich bei der Inflation ab Oktober 

2022 eine merklich höhere Belastung für GRV-Rentner mit geringem Einkommen. Im Jahresdurchschnitt sind 

Rentnerhaushalte mit mittleren Einkommen mit geringem Abstand am stärksten betroffen. Auch bei der Dif-

ferenzierung nach weiteren soziodemografischen Merkmalen zeigt sich, dass sich unterjährige Entwicklun-

gen der Inflationsraten über den Verlauf eines Jahres teilweise ausgleichen können. 

 

Die Bestimmung der Inflationsbeiträge verschiedener Konsumgütergruppen bekräftigt, dass gegenläufige 

Beiträge verschiedener Konsumgüter im Ergebnis für oft ähnliche Inflationsraten in den vergangenen Mona-

ten verantwortlich sind. Hierbei stehen höheren Inflationsbeiträgen der Preissteigerungen von Nahrungsmit-

teln und Energie in einer sozioökonomischen Teilgruppe häufig höhere Inflationsbeiträge in den Kategorien 

Verkehr und zu einem geringeren Ausmaß Freizeit in einer anderen Teilgruppe gegenüber. Da GRV-Rentner-

haushalte in ländlichen Regionen gleichzeitig stärker von den Preissteigerungen im Bereich Verkehr und Ener-

gie betroffen sind, sind sie gegenüber städtischen Rentnerhaushalten im Durchschnitt merkbar stärker durch 

die Inflation betroffen. Darüber hinaus unterstreicht die Analyse, dass die Inflation gleichsam in der Gesamt-

bevölkerung wie auch unter den Haushalten im Rentenalter im Jahr 2022 im Wesentlichen durch die Preis-

steigerungen in den Bereichen Energie, Nahrungsmittel und Verkehr getrieben ist.  
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1 Motivation 
Nachdem sich die Inflationsraten bereits im Zuge der Corona-Pandemie erhöht haben und sich der Preisan-

stieg durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine noch einmal deutlich verstärkt hat, sind Inflationssor-

gen zunehmend wieder ein Thema für viele Haushalte und Unternehmen. Anfang September 2022 berichte-

ten 67 Prozent der Befragten einer repräsentativen Online-Befragung des SINUS-Instituts und des Instituts 

der deutschen Wirtschaft (IW) über starke oder sehr starke finanzielle Belastungen durch die steigenden 

Energiepreise (Diermeier et al., 2022). Die Inflationsentwicklung wird vom Statistischen Bundesamt anhand 

der zeitlichen Entwicklung des Verbraucherpreisindex ermittelt. Für dessen Berechnung werden die Verbräu-

che eines repräsentativen Haushalts zugrunde gelegt. Dadurch misst die veröffentlichte Inflationsrate die 

Veränderung der Lebenshaltungskosten eines durchschnittlichen Haushalts. Weichen die Verbrauchsmuster 

von verschiedenen sozioökonomischen Gruppen von diesem repräsentativen Warenkorb ab, dann resultie-

ren für diese Gruppen abweichende Inflationsraten. Studien kommen beispielsweise häufig zu dem Ergebnis, 

dass einkommensärmere Haushalte einen höheren Anteil ihrer Ausgaben für Lebensmittel, Wohnen und Hei-

zen aufwenden als Haushalte mit höherem Einkommen. Damit ist die erstgenannte Gruppe stärker von stei-

genden Lebensmittelpreisen und steigenden Wohn- und Heizkosten betroffen als letztgenannte Gruppe. Jün-

gere Haushalte geben demgegenüber einen höheren Anteil ihres Geldes für technische Geräte aus und ältere 

Haushalte für Gesundheitsdienstleistungen. Da sich die Preise für Elektronikgeräte in den vergangenen Jah-

ren deutlich reduziert haben, lagen die gruppenspezifischen Inflationsraten jüngerer Haushalte unterhalb der 

durchschnittlichen Inflationsraten älterer Haushalte (Demary et al., 2021).  

 

In der wissenschaftlichen Literatur finden sich insgesamt jedoch nur relativ wenige Arbeiten zu diesem rele-

vanten Thema. Easterly und Fischer (2001) argumentieren, dass reichere Haushalte im Vergleich zu ärmeren 

Haushalten einen besseren Zugang zu Finanzprodukten mit einem Inflationsschutz wie Aktien und Immobi-

lien haben. Entsprechend schlussfolgern sie, dass ärmere Haushalte stärker von der allgemeinen Inflation 

betroffen sind als reichere Haushalte. Die Autoren analysieren allerdings nicht, ob ärmere Haushalte eine 

andere Inflationsrate aufweisen als reichere Haushalte. Wimer et al. (2019) analysieren diese Frage expliziter, 

indem sie sich die unterschiedliche Zusammensetzung der Warenkörbe von ärmeren und reicheren Haushal-

ten anschauen. Sie kommen zu dem Schluss, dass ärmere Haushalte höhere Steigerungen ihrer Lebenshal-

tungskosten erleben, da sie einen höheren Anteil an Gütern mit überdurchschnittlichen Preissteigerungen 

konsumieren. Gürer und Weichenrieder (2018) nutzen Daten auf Haushaltsebene zu den unterschiedlichen 

Verbrauchsmustern. Sie schlussfolgern ebenfalls, dass die Haushalte der oberen Dezile der Einkommensver-

teilung niedrigere Steigerungen ihrer Lebenshaltungskosten erleben als einkommensärmere Haushalte.  

Jaravel (2019) beziffert den Unterschied der Inflationsraten von ärmeren und reicheren Haushalten auf 

0,661 Prozentpunkte pro Jahr. Ein Grund für die Inflationsunterschiede liegt nach dieser Analyse darin, dass 

die Güter und Dienstleistungen, die reichere Haushalte stärker nachfragen, auch einem stärkeren Wettbe-

werb unterliegen, wodurch sich Preiserhöhungen schlechter durchsetzen lassen. Nach Kaplan und Schul-

hofer-Wohl (2016) sind die unterschiedlichen Inflationsraten aber nicht nur auf unterschiedliche Warenkörbe 

zurückzuführen, sondern auch auf Preisunterschiede innerhalb der Gütergruppen. Dies kann damit zusam-

menhängen, dass beispielsweise ärmere und reichere Haushalte tendenziell in unterschiedlich teuren Le-

bensmittelgeschäften einkaufen.  

 

Demary et al. (2021) nutzten die Daten der EVS, um die Warenkörbe unterschiedlicher soziodemografischer 

Gruppen zu ermitteln. Diese wurden anschließend mit den Preisdaten des Statistischen Bundesamts ver-

knüpft, um gruppenspezifische Inflationsraten zu bestimmen. Da die Inflationsraten monatlichen und 
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saisonalen Schwankungen unterliegen, zeigen sich wesentliche Unterschiede in den gruppenspezifischen In-

flationsraten vor allem in der langen Frist. So kommt die Studie für den Zeitraum 1995 bis 2021 zu dem Er-

gebnis, dass ärmere Haushalte im Durchschnitt höhere Inflationsraten aufweisen als reichere Haushalte. 

Ebenfalls haben ältere Haushalte höhere Steigerungen ihrer Lebenshaltungskosten erlebt als jüngere Haus-

halte, da sie aufgrund ihrer altersspezifischen Konsummuster weniger von den deutlichen Preisrückgängen 

elektrischer Geräte profitierten. 

 

Dullien/Tober (2022) analysieren die Inflationsunterschiede in der Bevölkerung für ausgewählte Haushalts-

typen auf monatlicher Basis. Ähnlich wie in der vorliegenden Untersuchung werden haushaltsspezifische In-

flationsraten ermittelt und die Inflationsbeiträge der verschiedenen Konsumgütergruppen untersucht. Der 

Fokus liegt in einer Differenzierung nach Haushaltstypen und Einkommenshöhe. Ihre Analysen zeigen, dass 

Unterschiede in den haushaltsspezifischen Inflationsraten im August 2022 sowie in den Vormonaten vor al-

lem auf die Preisentwicklungen bei Energie und Kraftstoffen sowie Nahrungsmittel zurückgehen. Gemäß ih-

rer Ergebnisse waren Haushalte mit geringeren Einkommen stärker durch die Preissteigerungen der vergan-

genen Monate belastet als Haushalte mit höheren Einkommen. Eine Studie von Claeys et al. (2022) kommt 

demgegenüber zu dem Ergebnis, dass im Zeitraum von Januar 2021 bis November 2022 die einkommens-

stärksten 20 Prozent der Haushalte in Deutschland eine höhere Inflationsrate erlebt haben als die unteren 

20 Prozent. Als ursächlich nennen die Autoren stärkere Preissteigerungen von Neuwagen, für die die oberen 

20 Prozent der Haushalte einen größeren Teil ihres Konsums aufwenden als die unteren 20 Prozent. Zudem 

hat sich dieser Effekt bereits im Jahr 2021 gezeigt. Im Laufe des Jahres 2022 ist der Unterschied zwischen den 

oberen und unteren 20 Prozent hingegen wieder etwas zurückgegangen, was zu den Ergebnissen von Dul-

lien/Tober (2022) passt und auf eine etwas höhere Inflationsrate der einkommensschwächeren Haushalte im 

späteren Verlauf des Jahres 2022 hindeutet. 

 

Mit Blick auf den Befund altersspezifischer Inflationsunterschiede in Demary et al. (2021) wird in der vorlie-

genden Studie untersucht, ob sich die gruppenspezifischen Inflationsunterschiede auch bei den aktuellen 

Preissteigerungen zeigen. Im Fokus steht dabei insbesondere die Frage, ob Haushalte im Rentenalter stärker 

von den Teuerungen betroffen sind als die übrige Bevölkerung und zudem, ob es darüber hinaus Inflations-

unterschiede in der Gruppe der Rentnerhaushalte gibt. Als empirische Grundlage der Untersuchung dienen 

die Preisindizes des Statistischen Bundesamts und die Daten über das Konsumverhalten von Haushalten aus 

der EVS. Mit Hilfe der Haushaltsbefragungsdaten lässt sich der für die Inflationsberechnung zugrunde gelegte 

Warenkorb nachbilden und für verschiedene sozioökonomische Gruppen differenzieren. Diese nach sozio-

ökonomischen Merkmalen segmentierten Warenkörbe können dann mit den monatlichen Preisdaten des 

Statistischen Bundesamts verknüpft werden, und es können somit die gruppenspezifischen Inflationsraten 

bestimmt werden. 
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2 Daten und Methodik 

2.1 Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)  

Den Kern der Analyse bildet die EVS aus dem Jahr 2018. Sie ist die größte freiwillige Haushaltserhebung der 

amtlichen Statistik und wird alle fünf Jahre erhoben. Das für die Wissenschaft bereitgestellte Scientific-Use-

File enthält 42.226 Haushaltsbeobachtungen, darunter rund 11.100 Rentner- und 2.300 Pensionärshaushalte 

(FDZ, 2020), aus denen umfangreiche Informationen über die Ausstattung mit Gebrauchsgütern, die Einkom-

mens-, Vermögens- und Schuldensituation sowie die Konsumausgaben abgeleitet werden können. Personen 

in Gemeinschaftsunterkünften und Anstalten sowie ohne festen Wohnsitz sind in der EVS nicht erfasst, da 

sie gemäß dem verwendeten Haushaltsbegriff nicht berücksichtigt werden. Auch Haushalte mit einem regel-

mäßigem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von 18.000 Euro und mehr sind nicht Teil der Stichprobe. 

Die EVS ist darüber hinaus als Quotenstichprobe angelegt, sodass repräsentative Aussagen für die Gesamt-

bevölkerung und Subgruppen wie Rentnerhaushalte getroffen werden können (Destatis, 2021a).  

 

Für die Bestimmung der gruppenspezifischen Inflationsraten ist die EVS besonders aufgrund der detaillierten 

Erfassung der Konsumausgaben geeignet. So geben die teilnehmenden Haushalte in einem Haushaltsbuch 

drei Monate lang an, wofür sie wieviel Geld aufgewendet haben. Zudem muss ein zufällig ausgewähltes Fünf-

tel der Haushalte für einen begrenzten Zeitraum detailliert die gekauften Mengen und Ausgaben von Nah-

rungsmitteln, Getränken und Tabakwaren in einer sogenannten Feinaufzeichnung festhalten. Für die Analyse 

werden so insgesamt 168 Konsumausgabenposten verwendet. Die Klassifizierung der Konsumausgaben in 

der EVS basiert im Wesentlichen auf der „Systematik der Einnahmen und Ausgaben der privaten Haushalte“ 

(SEA, Ausgabe 2013) und ist in Teilen noch etwas tiefer gegliedert. In der Regel liegen die Konsumausgaben 

auf 4-Steller-Ebene vor, reichen jedoch bis auf die 7-Steller-Ebene herunter und spiegeln damit zusätzliche 

nationale Bedarfe in der Verbraucherpreisstatistik wider (Destatis, 2021a). 

2.2 Verknüpfung von Konsum- und Preisdaten 

Basis für die Fortschreibung der Konsumausgaben sind die Verbraucherpreisindizes des Statistischen Bun-

desamts für Deutschland auf Monatsbasis. Dabei werden Informationen auf 2- bis 10-Steller-Ebene inklusive 

ausgewählter Sonderpositionen gemäß der „Classification of individual consumption by purpose“ (COICOP) 

verwendet. Die Gliederung der Konsumausgaben in der SEA 2013 entspricht bis zur 5-Steller-Ebene der 

COICOP 2012, sodass eine Zuordnung der jeweils aggregierten Konsumausgaben in der EVS mit den Preisin-

dizes des Statistischen Bundesamts in weiten Teilen einfach und zielgerichtet umsetzbar ist. Für vier Kon-

sumausgabenkategorien, namentlich Drogen, Eis für Kühl- und Gefrierzwecke, Kutschen und ähnliche von 

Tieren gezogene Fahrzeuge und Dienstleistungen der Prostitution, stehen keine entsprechenden oder art-

verwandte Preisindizes zur Verfügung. Zur Fortschreibung dieser Posten wird der allgemeine Verbraucher-

preisindex verwendet. Liegt auch auf 10-Steller-Ebene oder unter den Sonderpositionen keine exakte Ent-

sprechung für die Konsumposten in der EVS vor, wird auf möglichst artverwandte Preisindizes zurückgegrif-

fen. Beispielsweise wird der Preisindex „Schnürsenkel, Einlegesohlen oder ähnliches Zubehör“ für den EVS-

Posten „Schuhzubehör (Code-Nr. 0321900)“ verwendet. Im Bereich pharmazeutischer Erzeugnisse ist die 

Preisstatistik auch auf 10-Steller-Ebene weniger oder anders ausdifferenziert als die EVS-Konsumdaten, wes-

wegen hier auf höhere Steller-Ebenen mit weniger Heterogenität zurückgegriffen werden muss. In Abbildung 

2-1 ist beispielhaft für die ersten 18 Konsumausgaben in der EVS die systematische Zuordnung der jeweiligen 

Preisindizes dargestellt. In Spalte A befindet sich eine Zählvariable für den jeweiligen Ausgabenposten. In 
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Spalte B wird die Variablenbezeichnung in der EVS abgetragen, sodass eine eindeutige Zuordnung und Iden-

tifikation gewährleistet bleibt. Spalte C beinhaltet die Variablenbezeichnung in der EVS, die von Anmerkun-

gen zu den Einschränkungen bei der Zuordnung mit dem jeweiligen Preisindex in Spalte D gefolgt wird. In 

Spalte E befindet sich der COICOP-Code der Preisstatistik gefolgt von der Bezeichnung in Spalte F. In den 

nachfolgenden Spalten sind die monatlichen Preisveränderungen im Vormonatsvergleich gemäß Informatio-

nen des Statistischen Bundesamts abgetragen, die von Januar 2019 bis November 2022 reichen. 

Abbildung 2-1: Verknüpfung der EVS-Konsumkategorien mit den Verbraucherpreisindizes 

Beispielhafte Darstellung 

 

Eigene Darstellung 

2.3 Berechnung gruppenspezifischer Inflationsraten 

In einem ersten Schritt zur Analyse der gruppenspezifischen Inflationsraten wird mithilfe der vom Statisti-

schen Bundesamt zur Verfügung gestellten Einleseroutine der EVS-Datensatz mit allen zur Verfügung stehen-

den Informationen für das Jahr 2018 generiert. Für jeden der 42.226 Haushalte wird hierbei eine Zeile mit 

haushaltsspezifischen Informationen erstellt, beispielsweise zur Haushaltsgröße, der Haushaltszusammen-

setzung oder dem Haushaltsnettoeinkommen (Einkommen nach Steuern, Abgaben und Transferleistungen). 

Darüber hinaus enthalten sind individuelle Informationen für bis zu acht Haushaltsmitglieder, beispielsweise 

zum Alter, dem Geschlecht oder dem Erwerbsstatus. In einem zweiten Schritt werden nur die benötigten 

Haushalts- und Personenmerkmale (des Haupteinkommensbeziehers) sowie die detaillierten Konsumausga-

ben der Haushalte im Datensatz belassen. Mithilfe dieser Informationen lassen sich die aggregierten Kon-

sumausgaben für unterschiedliche Haushaltstypen sowie die Ausgabenanteile jedes Konsumpostens bestim-

men (Wägungsschema 2018). Verknüpft mit den Preisindizes lassen sich Laspeyres-Indizes für einzelne Kon-

sumgüter, aggregierte Konsumgütergruppen oder die Gesamtheit aller Konsumgüter berechnen. Für die 

Fortschreibung der Preise auf Monatsbasis ab Januar 2019 wird angenommen, dass die Konsumausgaben 

der EVS aus dem Dezember 2018 stammen. Beim Preisindex nach Laspeyres wird der Warenkorb des Basis-

jahres verwendet und es werden die Preise des Basisjahres mit den Preisen des laufenden Jahres verglichen. 

Damit kann ermittelt werden, ob ein Haushalt im laufenden Jahr mehr oder weniger als im Basisjahr bezahlen 

musste. Demgegenüber wird beim Paasche-Index der Warenkorb des Endjahres verwendet und es werden 

wiederum die Preise des laufenden Jahres mit den Preisen des Basisjahres verglichen. Es wird also verglichen, 

ob ein Haushalt für einen aktuellen Warenkorb im Basisjahr mehr oder weniger zahlen hätte müssen.  
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2.4 Einschränkungen 

Alle gruppenspezifischen Inflationsraten (Laspeyres-Indizes) basieren auf den anteiligen Konsumausgaben 

des Jahres 2018, sodass spätere Veränderungen im Konsumverhalten, beispielsweise durch Substitution oder 

Verzicht, nicht abgebildet werden können. Das Statistische Bundesamt begegnet diesem Problem bei der 

Berechnung des Verbraucherpreisindex (VPI) mit einer Anpassung des jährlichen Wägungsschemas (Konsum-

güteranteile am Gesamtkonsum) auf Basis der Informationen aus den Laufenden Wirtschaftsrechnungen 

(LWR). Diese sind ähnlich zur EVS aufgebaut und werden jährlich durchgeführt. Allerdings werden lediglich 

8.000 Haushalte befragt, und es werden keine Haushalte von Selbstständigen erfasst (neben den auch in der 

EVS nicht erfassten Gruppen und anderen Abweichungen, siehe Destatis, 2021b). EVS und LWR leiden zudem 

tendenziell unter einer Untererfassung der Konsumausgaben für Alkohol und Tabakwaren, die im Rahmen 

der Berechnung des VPI mittels der Ergebnisse der Verbrauchsteuerstatistik angepasst werden (Destatis, 

2021a). Weitere Unterschiede, die im Rahmen dieses Projekts nicht angepasst werden können, führen im 

Wesentlichen jedoch lediglich zu minimalen Abweichungen zwischen dem VPI der amtlichen Statistik und 

den selbständig ermittelten Preisindizes (siehe Abbildung 2-2). Die Preisindizes für Nahrungsmittel inklusive 

alkoholfreier Getränke fallen in allen betrachteten Monaten nahezu identisch aus, während am Beispiel der 

Ausgaben für Verkehr in 2021 und 2022 zum Teil größere Abweichungen auftreten. Die großen Abweichun-

gen im Bereich Verkehr im Jahr 2022 dürften auf die Konsumverhaltensänderungen im Rahmen der tempo-

rären Einführung des „9-Euro-Tickets“ und des „Tankrabatts“ im Juni, Juli und August zurückgehen, die ohne 

Anpassungen des ursprünglichen Wägungsschemas mithilfe der Informationen der LWR, wie es das Statisti-

sche Bundesamt betreibt, nicht abgebildet werden können. Nach Auslaufen der Maßnahmen laufen die Ver-

braucherpreisindizes wieder nahezu identisch zueinander. 

Abbildung 2-2: Verbraucherpreisindex (VPI) und eigener Preisindex (EVS) im Vergleich 

Alle Haushalte (2018=100) 

 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen  
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3 Ergebnisse 

3.1 Konsumstruktur und Energieausgaben nach sozioökonomischen Merkmalen 

Die bestimmende Einflussgröße für mögliche Unterschiede in den Inflationsraten liegt in unterschiedlichen 

Konsummustern der Bevölkerung begründet. Daher werden in einem ersten Schritt die Konsumanteile ver-

schiedener Warengruppen nach ausgewählten sozioökonomischen Charakteristika gegenübergestellt. Hierzu 

werden zunächst für jede Bevölkerungsgruppe die Ausgaben für die einzelnen Konsumgütergruppen aggre-

giert und dann ins Verhältnis zu den gesamten Konsumausgaben gesetzt. Die resultierende Konsumstruktur 

des Jahres 2018 dient als Wägungsschema, welches im Zusammenspiel mit den jeweiligen Preisindizes die 

Grundlage für die Bestimmung der gruppenspezifischen Inflationsraten darstellt.1 Abbildung 3-1 illustriert 

zunächst die Anteile acht zusammengefasster Konsumgütergruppen am Gesamtkonsum differenziert nach 

dem Rentenstatus der Haushalte. Die Differenzierung der Haushalte erfolgt dabei nach der sozialen Stellung 

des Haupteinkommensbeziehers. Ein Haushalt wird demnach als „GRV-Rentner“ kategorisiert, wenn der 

Haupteinkommensbezieher seine überwiegende soziale Stellung als „Altersrentner(in), Invalidenrentner(in) 

(aus eigener Erwerbstätigkeit, auch im Vorruhestand)“ einordnet und gleichzeitig „(Brutto-)Renten der ge-

setzlichen Rentenversicherung (GRV) aus eigenem Anspruch“ oder „(Brutto-)Renten der gesetzlichen Ren-

tenversicherung für Hinterbliebene“ bezieht. Als „Pensionäre“ werden die Haushalte gekennzeichnet, wenn 

die soziale Stellung des Haupteinkommensbeziehers als „Pensionär(in)“ gekennzeichnet ist, als „BVW-Rent-

ner“, wenn der Haupteinkommensbezieher „(Brutto-)Renten berufsständischer Versorgungswerke (BVW), 

landwirtschaftlicher Alterskassen, Landabgaberenten einschließlich Hinterbliebenenrenten“ bezieht. Dieser 

Differenzierung nach Rentenbezug wird einmal die durchschnittliche Konsumstruktur aller Haushalte gegen-

übergestellt („Gesamt“) sowie die Konsumstruktur der Haushalte ohne Haupteinkommensbezieher mit Ren-

tenbezug („Sonstige Haushalte“).  

 

Abbildung 3-1 veranschaulicht, dass sich die durchschnittliche Konsumstruktur von Rentnerhaushalten mit 

GRV-Rentenbezug nur geringfügig von der Ausgabenstruktur des Durchschnittshaushalts der Gesamtbevöl-

kerung unterscheidet. Besonders auffällig ist, dass „GRV-Rentnerhaushalte“ – passend zu höheren Eigen-

tumsquoten bei älteren Haushalten – einen etwas größeren Anteil ihres Konsums für unterstellte Miete aus-

geben, während die Ausgabenanteile für den Verkehrsbereich geringer ausfallen. Mit einem Anteil von rund 

6,8 Prozent fallen die Energieausgaben der „GRV-Rentnerhaushalte“ im Durchschnitt um rund 1,4 Prozent-

punkte höher aus als im Bevölkerungsdurchschnitt. Bei Nahrungsmitteln liegt die Differenz bei 0,6 Prozent-

punkten und fällt unter den „GRV-Rentnerhaushalten“ damit lediglich etwas höher aus. Überraschender-

weise zeigen sich kaum Unterschiede in den Ausgabenanteilen für Gesundheit.  

 

Größere Unterschiede offenbaren sich jedoch zwischen den Haushalten je nach Rentenbezugsart. Bei Rent-

nern der Versorgungswerke wird noch einmal ein deutlich größerer Anteil der Konsumausgaben für unter-

stellte Mieten aufgewendet, während bei Pensionären ein wesentlicher größerer Anteil des Konsums in die 

_________ 
1 Zur besseren grafischen Anschaulichkeit werden die 15 übergeordneten Konsumgütergruppen der EVS 2018 (EF73 bis EF88) im 

Folgenden zu acht Konsumkategorien zusammengefasst. Die Kategorien Nahrungsmittel, alkoholische Getränke und Tabakwaren 

werden zusammengefasst, ebenso unterstellte Mieten und Ausgaben für Wohnungsinstandsetzung (im Folgenden abgekürzt mit 

Instandh.). Die Kategorie „Sonstige“ umfasst Ausgaben für Kleidung, die Haushaltsführung, Post- und Telekommunikation, Bildung, 

Gastronomie und Hotellerie sowie die Kategorie „Andere Waren und Dienstleistungen“.  
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Konsumkategorie Gesundheit fließt.2 Gemäß der Angaben in der EVS wenden Pensionärshaushalte knapp 

17 Prozent ihrer Gesamtkonsumausgaben für den Bereich Gesundheit auf, während es bei „GRV-Rentner-

haushalten“ knapp 5 Prozent sind (Durchschnitt „Sonstige Haushalte“: 3 Prozent). Der hohe Ausgabenanteil 

für die Gesundheitspflege der Pensionärshaushalte resultiert jedoch im Wesentlichen daraus, dass in der EVS 

der verauslagte Gesamtbetrag für beihilfefähige Gesundheitsausgaben erfasst wird. Die Behandlung von Kos-

tenerstattungen an privat Versicherte in der Verbraucherpreisstatistik richtet sich nach der Durchführungs-

verordnung (EU) 2020/1148 der Kommission vom 31. Juli 2020, wonach Kostenerstattungen durch private 

Versicherungsunternehmen sowie der Beihilfe unberücksichtigt bleiben. Eine überschlagsartige Berücksich-

tigung der Beihilfe in Höhe von 70 Prozent für privat versicherte Pensionärshaushalte führt zu einem verän-

derten Ausgabenanteil, der nur noch leicht über dem Niveau der GRV-Rentnerhaushalte liegt (6,5 Prozent), 

und einer höheren Inflationsrate der Pensionärshaushalte, die sich dann kaum mehr von der der GRV-Rent-

ner unterscheidet (siehe Abbildung 5-7). Dabei bleibt jedoch unberücksichtigt, dass auch einige gesetzlich 

versicherte Rentner privat versichert sind und dies ebenfalls zu einer Reduzierung des Anteils der Gesund-

heitsausgaben der GRV-Rentnerhaushalte führen könnte. Mit fast 14 Prozent ihrer Konsumausgaben wenden 

„GRV-Rentnerhaushalte“ zudem einen größeren Anteil für Nahrungsmittel auf. Bei den Pensionären sind es 

10,4 Prozent und unter den „Sonstigen Haushalten“ sind es 13,4 Prozent. Bei Berücksichtigung der Beihilfe-

regelung nähern sich jedoch auch diese Unterschiede in den Konsumstrukturen an. 

Abbildung 3-1: Konsumstruktur nach sozialer Stellung und Rentenbezug 

Anteile am Gesamtkonsum im Jahr 2018, in Prozent 

 

„Sonstige Haushalte“ (n=28.779) = alle Haushalte ohne „GRV-Rentner“ (n=10.644), „Pensionäre“ (n=2.316) und „BVW-Rentner“ 

(Bezieher von Renten berufsständischer Versorgungswerke, n=487). Ungewichtete Fallzahlen in Klammern.  

Quellen: EVS 2018; eigene Berechnungen 

_________ 
2 Der Bereich „Gesundheit“ umfasst: Pharmazeutische und andere medizinische Erzeugnisse - für gesetzlich Krankenversicherte - mit 

Rezept gekauft (nur Eigenanteil/Zuzahlung); andere medizinische Erzeugnisse mit/ohne Rezept (verauslagter Gesamtbetrag) sowie 

orthopädische Schuhe, Zahnersatz-Materialkosten, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen, therapeutische 

Mittel und Geräte, Arztleistungen, Zahnarztleistungen, Miete von therapeutischen Geräten, sonstige medizinische Versorgung au-

ßerhalb von Krankenhäusern und Dienstleistungen der Krankenhäuser (jeweils einschließlich Eigenanteile) (FDZ, 2020). 
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Da die hohen Inflationsraten in den vergangenen Monaten neben Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln 

insbesondere auf enorme Preissteigerungen bei Energieträgern zurückgehen, werden in Abbildung 3-2 die 

Ausgabenanteile der verschiedenen Energieträger am Gesamtkonsum für die diskutierten Haushaltstypen 

gegenübergestellt. Aus der stärkeren Differenzierung geht zunächst hervor, dass „GRV-Rentner“ und „Ver-

sorgungswerk-Rentner“ einen etwa 2 Prozentpunkte größeren Anteil ihres Konsums für Energie aufwenden 

als die sonstigen Haushalte. Der Unterschied geht vor allem auf größere Ausgabenanteile für Strom und 

Heizöl zurück. Mit durchschnittlich rund 4,7 Prozent lag der Ausgabenanteil für Energie unter den Pensionärs-

haushalten am niedrigsten. 

Abbildung 3-2: Ausgabenanteile Energie nach sozialer Stellung und Rentenbezug 

Anteile am Gesamtkonsum im Jahr 2018, in Prozent 

 

„Sonstige Haushalte“ (n=28.779) = alle Haushalte ohne „GRV-Rentner“ (n=10.644), „Pensionäre“ (n=2.316) und „BVW-Rentner“ 

(Bezieher von Renten berufsständischer Versorgungswerke, n=487). Ungewichtete Fallzahlen in Klammern. 

Quellen: EVS 2018; eigene Berechnungen 

 

Nachdem die Abbildung 3-1 und Abbildung 3-2 die Unterschiede zwischen GRV-Rentnern und Pensionären 

hervorgehoben haben, wird bei der weiteren Differenzierung vertiefend die Gruppe der GRV-Rentner in den 

Blick genommen. Abbildung 3-3 stellt entsprechend die Konsumstruktur für GRV-Rentnerhaushalte nach Ein-

kommenshöhe dar. Die fünf Einkommensquintile werden auf Basis der bedarfsgewichteten Haushaltsnetto-

einkommen (EF62) bestimmt.3 Aus der Gegenüberstellung wird zunächst deutlich, dass mit zunehmenden 

Einkommen die Ausgabenanteile für Miete sinken, während die Ausgabenanteile für unterstellte Mieten bis 

zum 4. Einkommensquintil der GRV-Rentnerhaushalte steigen. Werden die Ausgaben fürs Wohnen zusam-

mengefasst, sinken die Ausgabenanteile mit zunehmender Einkommenshöhe. Gleiches gilt für 

_________ 
3 Zur Bedarfsgewichtung wird die modifizierte/neue OECD-Skala verwendet. Durch die Bedarfsgewichtung wird berücksichtigt, dass 

Kinder weniger Geld brauchen als Erwachsene, und dass das Leben günstiger wird, wenn mehrere Menschen zusammenleben. 

Deshalb wird das gesamte Nettoeinkommen eines Haushalts durch die bedarfsgewichtete Zahl der Haushaltsmitglieder geteilt. Der 

erste Erwachsene hat den Faktor 1, jedes weitere Haushaltsmitglied ab 14 Jahre den Faktor 0,5, Kinder unter 14 Jahren bekommen 

den Faktor 0,3. 
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Ausgabenanteile von Nahrungsmitteln und Energie, während die Ausgabenanteile für den Bereich Verkehr 

sowie in der Tendenz auch die Ausgaben für Freizeit, Unterhaltung und Kultur mit dem Einkommen zuneh-

men.  

Abbildung 3-3: Konsumstruktur nach Einkommensquintilen der GRV-Rentner 

Anteile am Gesamtkonsum im Jahr 2018, in Prozent 

 

Quintile auf Basis der bedarfsgewichteten Haushaltsnettoeinkommen. Ungewichtete Fallzahlen: 1. Quintil: n=1.965, 2. Quintil: 

n=1.976, 3. Quintil: n=2.010; 4. Quintil: n=2.202, 5. Quintil: n=2.491.  

Quellen: EVS 2018; eigene Berechnungen 

 

Auch bei einer separaten Aufschlüsselung der Ausgabenanteile für die verschiedenen Energieträger zeigen 

sich deutliche Unterschiede bei der Differenzierung nach Einkommenshöhe unter den GRV-Rentnern (Abbil-

dung 3-4). Während das Fünftel der GRV-Rentnerhaushalte mit den geringsten Einkommen im Jahr 2018 

knapp 9 Prozent der gesamten Konsumausgaben für Energie aufwendete, waren es bei den GRV-Rentner-

haushalten im oberen Einkommensfünftel knapp über 5 Prozent. Die Unterschiede gehen besonders auf grö-

ßere Ausgabenanteile für Strom und Fernwärme zurück, während die Ausgabenanteile für Heizöl über alle 

Einkommensgruppen hinweg nur marginal um einen Ausgabenanteil von rund 1 Prozent an den Gesamtaus-

gaben variieren. Bei den Ausgabenanteilen für Erdgas zeigen sich ebenfalls eher geringe Unterschiede über 

die verschiedenen Einkommensgruppen der GRV-Rentnerhaushalte, wobei der Ausgabenanteil mit steigen-

dem Einkommen leicht sinkt.  

 

Die Aufschlüsselung der Konsumstruktur des Jahres 2018 deutet bereits auf interessante Unterschiede in den 

Konsummustern nach sozioökonomischen Merkmalen hin. Im Folgenden wird untersucht, inwiefern sich 

durch die Kombination mit den produktspezifischen Preissteigerungen unterschiedliche Inflationsraten erge-

ben, oder ob sich unterdurchschnittliche und überdurchschnittliche Preissteigerungen möglicherweise aus-

gleichen. 
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Abbildung 3-4: Ausgabenanteile Energie nach Einkommensquintilen der GRV-Rentner 

Anteile am Gesamtkonsum im Jahr 2018, in Prozent 

 

Quintile auf Basis der bedarfsgewichteten Haushaltsnettoeinkommen. Ungewichtete Fallzahlen: 1. Quintil: n=1.965, 2. Quintil: 

n=1.976, 3. Quintil: n=2.010; 4. Quintil: n=2.202, 5. Quintil: n=2.491.  

Quellen: EVS 2018; eigene Berechnungen 

 

3.2 Gruppenspezifische Inflationsraten 

Die gruppenspezifischen Inflationsraten auf Basis der EVS-Mikrodaten ermöglichen Vergleiche der Entwick-

lung der Lebenshaltungskosten für verschiedenste soziodemografische Gruppen. Zunächst werden diese Un-

terschiede zwischen den vier Gruppen Rentner der GRV, Pensionäre, Rentner der berufsständischen Versor-

gungswerke (BVW) und allen anderen Haushalten verglichen, gefolgt von Subgruppenvergleichen innerhalb 

der Gruppe der Rentner der GRV. In Abbildung 3-5 werden die Veränderungen des Verbraucherpreisindex 

im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat für den Zeitraum Januar 2020 bis Dezember 2022 be-

trachtet. Auffällig ist, dass die Unterschiede zwischen den Gruppen im Zeitablauf bis Mitte 2021 relativ gering 

sind. Anschließend liegen die Belastungen der sonstigen Haushalte am höchsten, jedoch nur knapp über der 

Belastung der GRV- und BVW-Rentner. Die Belastungen der Pensionäre liegen in diesem Zeitraum deutlich 

unter denen der anderen Gruppen. Der Grund ist hauptsächlich in dem höheren Konsumanteil für Gesund-
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Rolle, die durch die Politikmaßnahmen „Tankrabatt“ und „9-Euro-Ticket“ reduziert wurden.4 Diese Differenz 

wird nach Auslaufen der Maßnahmen wieder geringer und verschwindet fast vollständig im September 2022, 

da die Mobilitätskosten wieder ansteigen. Anschließend steigt die Belastung für GRV- und BVW-Rentner wie-

der etwas stärker als die der sonstigen Haushalte, da Gas- und Strompreise zunächst nochmal stärker anzie-

hen, während die Mobilitätskosten weniger steigen. Gegen Ende des Jahres nivellieren sich die Inflationsra-

ten zwischen den drei Gruppen, weil die Energiepreise insbesondere auch durch die Zahlung des Dezember-

abschlags sinken.5 

Abbildung 3-5: Monatliche Inflationsraten für Rentner- und Pensionärshaushalte im Vergleich zu den 
sonstigen Haushalten  

Veränderung des Verbraucherpreisindex im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, in Prozent 

 

„Sonstige Haushalte“ (n=28.779) = alle Haushalte ohne „GRV-Rentner“ (n=10.644), „Pensionäre“ (n=2.316) und „BVW-Rentner“ (Be-

zieher von Renten berufsständischer Versorgungswerke, n=487). Ungewichtete Fallzahlen in Klammern. 

* Pensionäre: Bei Berücksichtigung der Beihilferegelung mittels eines Pauschalabzugs in Höhe von 70 Prozent der beihilfefähigen 

Gesundheitsausgaben nähern sich die Inflationsraten der Pensionärshaushalte denen der GRV-Haushalte an (vgl. Abbildung 5-7). 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 

 

Im Jahresdurchschnitt 2022 liegt die Belastung für GRV-Rentner und der sonstigen Haushalte bei 8,3 Prozent, 

die der BVW-Rentner bei 8,4 Prozent und die der Pensionäre aufgrund der bereits erwähnten Gesundheits-

ausgaben bei 7,2 Prozent. Berücksichtigt man pauschal einen Beihilfeanteil in Höhe von 70 Prozent der Ge-

sundheitsausgaben, so würde die Belastung der Pensionärshaushalte bei 8,0 Prozent liegen. Die Analyse wird 

_________ 
4 Die Preiseffekte der beiden Maßnahmen dürften an dieser Stelle noch unterschätzt sein, da sie zu erheblichen Veränderungen im 

Konsumverhalten geführt haben, die mit der Konsumstruktur der EVS 2018 nicht abgebildet werden können (siehe auch Kapitel 2.4 

zu den Einschränkungen). 
5 Für Verbraucher mit Direktverträgen wird die Dezember-Soforthilfe beim VPI berücksichtigt, da sich für sie der Preis im Monat 

Dezember ändert. In der vorliegenden Berechnung ergibt sich dadurch für alle Haushalte mit Gas- und Fernwärmeverbrauch eine 

Preisreduktion, da nicht zwischen unterschiedlichen Verträgen differenziert werden kann. Eine Übersicht über die Auswirkungen 

der politischen Entlastungsmaßnahmen auf den VPI findet sich hier: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Ver-

braucherpreisindex/aktuell-energie.html [8.2.2023]. 
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im Folgenden auf Haushalte begrenzt, deren Haupteinkommensbezieher Renten der GRV beziehen, da diese 

im besonderen Fokus der vorliegenden Untersuchung stehen.  

 

Zunächst werden die GRV-Rentnerhaushalte nach Energieart der Heizung differenziert (Abbildung 3-6). Zu 

erkennen ist, dass sich bereits vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs die Belastungen zwischen den Energiearten 

auseinanderentwickeln. Ein deutlicher Kostenanstieg für Haushalte mit Heizölheizung erfolgt bereits Mitte 

2021, während die Inflationsraten für die Haushalte mit anderen Energieträgern noch nicht so stark steigen. 

Demgegenüber waren zur Zeit der Pandemie im Jahr 2020 die Preise für Heizöl jedoch gesunken und somit 

auch die Preisbelastung für diese Haushalte. Nach Ausbruch des Kriegs im März 2022 springen die Preise für 

Heizöl nochmals deutlich nach oben, während die Dynamik für die anderen Energiearten geringer ausfällt. 

Während anschließend alle Haushalte ähnliche Preissteigerungen erfahren, steigen die Lebenshaltungskos-

ten für Haushalte mit Gasheizung im zweiten Halbjahr am stärksten. Zwischen Oktober und Dezember sorgen 

schließlich die fallenden Energiepreise – auch durch politische Maßnahmen wie die Senkung der Mehrwert-

steuer auf Erdgas und die Abschlagszahlung für Erdgas und Fernwärme im Dezember – für eine leichte Ent-

lastung bei allen Rentnerhaushalten. Am Ende des Jahres liegen die Verbraucherpreisindizes sowie die Infla-

tionsraten für Heizöl-, Gas- und sonstige Energieträgerhaushalte in etwa gleich auf, die der Fernwärmehaus-

halte deutlich niedriger. Im Jahresschnitt 2022 beträgt die Inflation für Heizölhaushalte 9,2 Prozent, für Gas 

8,4 Prozent, für sonstige Energieträger 7,6 Prozent und für Fernwärme 6,9 Prozent. 

Abbildung 3-6: Monatliche Inflationsraten für Rentnerhaushalte der GRV nach Energieart der Heizung 

Veränderung des Verbraucherpreisindex im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, in Prozent 

 

Ungewichtete Fallzahlen: Gas: n=5.090, Heizöl: n=2.450, Fernwärme: 2.181, Sonstige: n=923. 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 

 

Um die Auswirkungen der einkommensbedingten Unterschiede in den Konsumstrukturen auf die Kostenent-

wicklung zu betrachten, werden die GRV-Rentnerhaushalte wie zuvor in fünf Einkommensgruppen unterteilt 

(Abbildung 3-7). Im ersten Quintil befinden sich die 20 Prozent der GRV-Haushalte mit dem geringsten be-

darfsgewichteten Haushaltsnettoeinkommen und im fünften Quintil die mit dem höchsten. Beginnend im 

Januar 2020 sind für die ersten Monate wenig Abweichungen zwischen den Quintilen zu beobachten. Ab Juli 
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2021 liegt die Inflationsrate des untersten Quintils am niedrigsten. Auch nachdem im März 2022 für alle 

Haushalte die Preisdynamik erheblich steigt, bleibt die Belastung des untersten Quintils zunächst am nied-

rigsten. Gründe hierfür liegen zum einen in der niedrigeren Belastung durch die steigenden Mobilitätskosten 

bei den ärmeren Haushalten im Vergleich zu den reicheren. Mit Blick auf den Bereich Energie ist zwar der 

Ausgabenanteil für Heizenergie insgesamt höher bei den ärmeren Haushalten, diese verbrauchen allerdings 

mehr Fernwärme, weil sie häufiger zur Miete wohnen als Haushalte im oberen Einkommensbereich. In den 

höheren Quintilen wird entsprechend mehr Gas und vor allem Heizöl verbraucht (Niehues/Stockhausen, 

2022), bei denen die Preiseffekte bereits sehr früh durchschlugen. Außerdem sind im Frühjahr die Preise für 

Freizeit, Unterhaltung und Kultur sowie für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen deutlich gestie-

gen, was sich zusätzlich auf die im Vergleich größere Belastung der höheren Einkommen ausgewirkt hat. Ab 

Mitte 2022 wandelt sich das Bild. Nun liegt die Belastung des obersten Quintils am niedrigsten. Dies liegt 

daran, dass die Preise der oben erwähnten Güter an Dynamik verlieren, während weiterhin die Lebensmit-

telpreise und zudem die Preise für die Energiearten Erdgas und Strom stärker steigen. Ab November liegt die 

Inflationsrate im untersten Quintil am höchsten. Im Dezember geht die Inflationsrate für alle Haushalte deut-

lich zurück. Im Jahresschnitt ist die Belastung für das mittlere Quintil mit 8,5 Prozent am höchsten. Die des 

untersten liegt bei 8,2 Prozent und die des obersten bei 8,1 Prozent. 

Abbildung 3-7: Monatliche Inflationsraten für Rentnerhaushalte der GRV nach Quintilen der Einkom-
mensverteilung 

Veränderung des Verbraucherpreisindex im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, in Prozent 

 

Quintile auf Basis der bedarfsgewichteten Haushaltsnettoeinkommen. Ungewichtete Fallzahlen: 1. Quintil: n=1.965, 2. Quintil: 

n=1.976, 3. Quintil: n=2.010; 4. Quintil: n=2.202, 5. Quintil: n=2.491.  

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 
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Abbildung 3-8: Monatliche Inflationsraten für Rentnerhaushalte der GRV nach Altersgruppe 

Veränderung des Verbraucherpreisindex im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, in Prozent 

 

Ungewichtete Fallzahlen: jünger als 65: n=1.436, 65-74: n=5.317, 75-84: n=3.458, älter als 84: n=433. 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 

 

Die Auswertung nach Altersgruppen der GRV-Rentnerhaushalte zeigt nur wenig Unterschiede in den Inflati-

onsraten (Abbildung 3-8). Insbesondere im Sommer 2022 weisen ältere Rentnerhaushalte höhere Inflations-

raten auf, da sie weniger von den Vergünstigungen im Bereich Verkehr profitieren und gleichzeitig stärker 

von den Preissteigerungen beim Heizöl betroffen sind. Da die Preise der anderen Konsumgüter, vor allem der 

Nahrungsmittel, gegen Ende des betrachteten Zeitraums stärker steigen, gleicht sich dies wieder aus. Bei der 

ältesten Altersgruppe der Rentner über 84 Jahren sind die Konsumanteile für Energie am höchsten und ent-

sprechend auch die Inflationsrate im Jahresschnitt mit 8,6 Prozent. Die Inflationsraten der übrigen Alters-

gruppen liegen bei etwa 8,3 Prozent. 

 

Im Folgenden wird die Auswertung der gruppenspezifischen Inflationsraten nach weiteren sozioökonomi-

schen Merkmalen der GRV-Rentnerhaushalte beschrieben. Die Abbildungen finden sich im Anhang (Kapitel 5) 

der vorliegenden Studie. Die Auswertung nach Mietern und Wohneigentümern offenbart einen ähnlichen 

Trend wie bei der Differenzierung nach Einkommensgruppen (Abbildung 5-1). Die Haushalte der Mieter ha-

ben im Jahr 2021 und im ersten Halbjahr 2022 zunächst einen geringeren Preisanstieg erlebt als die Wohn-

eigentümer, die häufiger mit Gas und vor allem mit Heizöl heizen. Der Unterschied hat sich allerdings im 

Laufe des Jahres durch die Aufholeffekte beim Preis für Fernwärme wieder ausgeglichen. Auch der Anteil an 

Kraftstoffausgaben an den Konsumausgaben ist etwas höher bei den Wohneigentümern, während der Anteil 

der Nahrungsmittelausgaben bei den Mietern höher ist. Zum Ende des Jahres kommt es daher wieder zu 

einem Angleichen der Belastung. Im Jahresdurchschnitt 2022 weisen GRV-Rentner im Eigentum mit 8,6 Pro-

zent eine höhere Inflationsrate als GRV-Mieterhaushalte auf (7,8 Prozent).  

 

Die Unterteilung nach ländlichem Raum (<20.000 Einwohner), Stadt (20.000 – 100.000 Einwohner) und Groß-

stadt (>100.000 Einwohner) zeigt, dass durch die größere Bedeutung von Fernwärme und die niedrigeren 
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Kostenanteile für Heizöl und Kraftstoffe die Preisbelastungen in den Großstädten erkennbar geringer ausfal-

len (Abbildung 5-2). Dieses Bild hält sich bereits ab Mitte 2021 für den gesamten weiteren Zeitraum. Im Jah-

resdurchschnitt resultiert dies in einer merkbar geringeren Inflationsrate in Höhe von 7,5 Prozent in Städten 

mit mindestens 100.000 Einwohner gegenüber einer jahresdurchschnittlichen Inflationsrate in Höhe von 

8,9 Prozent in Regionen mit weniger als 20.000 Einwohnern.  

 

Die Aufschlüsselung der GRV-Rentnerhaushalte nach Single- und Mehrpersonenhaushalten zeigt eine er-

höhte Belastung für Mehrpersonenhaushalte bereits im Jahr 2021 und eine Vergrößerung der Kluft ab März 

2022 (Abbildung 5-3). Hier sind sowohl der Anteil an Nahrungsmitteln als auch die Ausgaben für Freizeit, 

Unterhaltung und Kultur ein treibender Faktor für die Unterschiede. Das heißt, unterschiedliche Energiekos-

tensteigerungen sind nicht entscheidend, denn diese sind sogar geringer bei den Mehrpersonenhaushalten 

im Vergleich zu den Singles. Die rückläufigen Preise für Freizeit, Unterhaltung und Kultur zwischen Oktober 

und November sowie der Energiepreise im Dezember führen schließlich dazu, dass sich die Unterschiede 

zwischen den Gruppen wieder reduzieren, aber weiterhin bestehen. Im Jahresdurchschnitt 2022 weisen Sin-

gle-Rentnerhaushalte der GRV eine etwas geringere Inflationsrate auf als zusammenlebende GRV-Rentner.  

 

Abbildung 5-4 zeigt, dass es kaum Unterschiede in den Inflationsraten zwischen den in den alten und neuen 

Bundesländern wohnenden GRV-Rentnerhaushalten gibt. In Abbildung 5-5 werden die GRV-Rentner in Al-

tersrentner und Erwerbsminderungsrentner unterteilt.6 Auch hier ist vor allem die Kategorie Freizeit, Unter-

haltung und Kultur entscheidend für die minimal heterogene Entwicklung, da diese deutlich stärker von den 

Altersrentnern konsumiert wird und diese daher mit einer steileren Kostenentwicklung konfrontiert sind. Die 

Unterschiede bei den Einflüssen der Energiepreise zwischen den beiden Gruppen sind nur gering, aber dort 

ist die Belastung leicht höher bei den Erwerbsminderungsrentnern. Am Ende des Zeitraums liegen die Infla-

tionsraten wiederum sehr nah beieinander. Zuletzt werden in Abbildung 5-6 Rentner mit und ohne Erwerbs-

einkommen betrachtet.7 Diese beiden Gruppen unterscheiden sich ebenfalls kaum bezüglich der Kostenent-

wicklung. Zwischenzeitlich liegt die Belastung für Rentner ohne Erwerbseinkommen minimal niedriger: 

Grund ist die niedrigerer Belastung durch die steigenden Mobilitätskosten, die die höheren Heizenergiekos-

ten im Vergleich beider Gruppen überkompensieren. 

3.3 Gruppenspezifische Inflationsbeiträge 

Im vorherigen Abschnitt wurde herausgearbeitet, wie sich die Inflationsraten zwischen verschiedenen Haus-

haltstypen und insbesondere für Haushalte mit Rentenbezug unterscheiden. In einem weiteren Schritt wird 

nun analysiert, in welchem Ausmaß die in Kapitel 3.1 definierten acht verschiedenen Konsumgütergruppen 

zu den Unterschieden in den Inflationsraten beitragen. Hierzu bietet sich die Berechnung gruppenspezifi-

scher Inflationsbeiträge an, wobei die Inflationsbeiträge der einzelnen Gütergruppen im Jahresdurchschnitt 

2022 gegenüber 2021 betrachtet werden. Dafür werden zunächst für alle acht Konsumgütergruppen sepa-

rate Laspeyres-Indizes über den gesamten Zeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2022 gebildet 

(2018=100). Anschließend werden die jahresdurchschnittlichen Konsumausgabenanteile der jeweiligen Gü-

tergruppen im (Ausgangs)Jahr 2021 ermittelt. Der Inflationsbeitrag einer Gütergruppe ergibt sich dann aus 

dem Produkt der prozentualen Veränderung des jeweiligen jahresdurchschnittlichen Laspeyres-Index 

_________ 
6 Als „Erwerbsminderungsrentner“ werden GRV-Haushalte klassifiziert, deren Haupteinkommensbezieher jünger als 62 Jahre sind 

und gleichzeitig Renten der GRV beziehen.  
7 Als GRV-Haushalte mit Erwerbseinkommen werden diejenigen Haushalte klassifiziert, deren Haupteinkommensbezieher GRV-Rent-

ner sind und die gleichzeitig monatliche Erwerbseinkommen in Höhe von mindestens 450 Euro beziehen.  
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zwischen den Jahren 2021 und 2022 und dem jeweiligen durchschnittlichen Ausgabenanteil des Jahres 2021. 

In Summe ergeben die acht güterspezifischen Inflationsbeiträge die Inflationsrate des Jahres 2022 gegenüber 

dem Vorjahr (Chien/Bennett, 2022).  

 

Während bei der Betrachtung der Konsummuster insbesondere die Ausgaben für Wohnen (Miete und unter-

stellte Miete) einen großen Anteil der Ausgaben veranschlagen, tragen diese aufgrund der vergleichsweise 

geringen Preissteigerungen nur geringfügig zu der jahresdurchschnittlichen Inflationsrate im Jahr 2022 bei 

(Abbildung 3-9).8 Demgegenüber gehen zusammen rund zwei Drittel der Inflation im Jahr 2022 auf Preisstei-

gerungen im Bereich Energie (2,1 Prozentpunkte), Nahrungsmittel (1,6 Prozentpunkte) und Verkehr (2,0 Pro-

zentpunkte) zurück. Ohne Berücksichtigung nachträglicher Erstattung der Gesundheitsausgaben bei den Pen-

sionärshaushalten gehen auch die Unterschiede in den Inflationsraten gegenüber den Rentnerhaushalten 

der GRV im Wesentlichen auf den Inflationsbeitrag der Energieausgaben zurück. Die subgruppenspezifischen 

Inflationsraten spiegeln somit die unterschiedlichen Ausgabenanteile für Energie in den Warenkörben der 

verschiedenen Haushalte wider (Abbildung 3-2).  

Abbildung 3-9: Inflationsbeiträge nach Rentner-Haushaltstyp 

Inflationsbeiträge (in Prozentpunkten) und Inflationsraten (in Prozent) der einzelnen Warengruppen im Jahres-

durchschnitt 2022 gegenüber 2021

 

„Sonstige Haushalte“ (n=28.779) = alle Haushalte ohne „GRV-Rentner“ (n=10.644), „Pensionäre“ (n=2.316) und „BVW-Rentner“ (Be-

zieher von Renten berufsständischer Versorgungswerke, n=487). Ungewichtete Fallzahlen in Klammern. 

* Pensionäre: Bei Berücksichtigung der Beihilferegelung mittels eines Pauschalabzugs in Höhe von 70 Prozent der beihilfefähigen 

Gesundheitsausgaben erhöht sich die jahresdurchschnittliche Inflationsrate der Pensionäre auf 8,0 Prozent.  

Abweichung der Inflationsrate zu der Summe der Einzelbeiträge aufgrund von Rundungsdifferenzen. 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 

_________ 
8 Die in Abbildung 3-9 dokumentierte Gesamt-Inflationsrate in Höhe von 8,2 Prozent zeigt, dass die Berechnung auf Basis der Mikro-

daten der EVS aus dem Jahr 2018 trotz einiger Einschränkungen zu einer ähnlichen Jahresinflationsrate gemäß Verbraucherpreisin-

dex führt, die für 2022 eine Inflation in Höhe von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr ausweist (Destatis, 2023).  
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Dass die Inflationsrate der Haushalte ohne Rentenbezug („sonstige Haushalte“) trotz des geringen Ausgaben-

anteils für Energie nicht erkennbar geringer ausfällt als die Inflationsrate für Rentnerhaushalte der GRV, geht 

auf die größere Bedeutung der Konsumausgaben für den Bereich Verkehr zurück, der ebenfalls von substan-

ziellen Preissteigerungen im betrachteten Zeitraum gekennzeichnet war. Aufgrund der vergleichsweise ge-

ringen Preisänderungen für Gesundheitsgüter tragen die großen Unterschiede im Ausgabenanteil für Ge-

sundheit praktisch nicht zu den Unterschieden in den Inflationsraten bei. Bei pauschaler Berücksichtigung 

der Beihilfe und damit reduzierten Gesundheitsausgaben bei Pensionärshaushalten sowie erhöhter Bedeu-

tung der Energie- und Verkehrsausgaben erhöht sich die jahresdurchschnittliche Inflationsrate der Pensio-

närshaushalte auf 8,0 Prozent. Die verbleibenden Unterschiede gegenüber den GRV-Rentnerhaushalten ge-

hen auf weiterhin etwas geringere Inflationsbeiträge von Energie (2,2 Prozentpunkte) und Nahrungsmittel 

(1,3 Prozentpunkte) zurück. 

 

Die großen Unterschiede in den Inflationsraten nach Heizungsart von GRV-Rentnerhaushalten sind erwar-

tungsgemäß im Wesentlichen durch unterschiedliche Preissteigerungen der verschiedenen Energieträger be-

gründet. Während Ausgaben im Bereich Energie bei Haushalten mit Gasheizung 2,8 Prozentpunkte der jah-

resdurchschnittlichen Inflationsrate ausmachen, sind es bei Haushalten mit Fernwärme deutlich geringere 

1,5 Prozentpunkte (Abbildung 3-10). Darüber hinaus trägt der Anstieg der Nahrungsmittelpreise bei GRV-

Haushalten mit Fernwärmeheizung etwas stärker zur Inflation bei als bei GRV-Haushalten, die mit Heizöl hei-

zen. Die unterschiedliche Konsumstruktur dieser beiden Haushaltstypen dürfte wesentlich mit der sehr un-

terschiedlichen Einkommensstruktur je nach Heizungsart zusammenhängen. Haushalte mit Fernwärme-Hei-

zung finden sich überdurchschnittlich häufig im unteren Einkommensbereich, während Heizöl-Haushalte 

überdurchschnittliche Einkommen aufweisen (Niehues/Stockhausen, 2022). 

Abbildung 3-10: Inflationsbeiträge nach Heizungsart der GRV-Rentner 

Inflationsbeiträge (in Prozentpunkten) und Inflationsraten (in Prozent) der einzelnen Warengruppen im Jahres-

durchschnitt 2022 gegenüber 2021

 

Ungewichtete Fallzahlen: Gas: n=5.090, Heizöl: n=2.450, Fernwärme: 2.181, Sonstige: n=923. Abweichung der Inflationsrate zu der 

Summe der Einzelbeiträge aufgrund von Rundungsdifferenzen. 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 
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Im Jahresdurchschnitt 2022 fallen die Inflationsraten bei einer Differenzierung nach der Einkommenshöhe 

der GRV-Rentnerhaushalte relativ ähnlich aus, wobei die mittleren Einkommensbereiche in der Jahres- 

perspektive geringfügig stärker belastet wurden. Dass die Unterschiede in den Inflationsraten nach Einkom-

mensquintilen im Jahresdurchschnitt nicht größer ausfallen, geht im Wesentlichen darauf zurück, dass hö-

here Inflationsbeiträge im Bereich Verkehr sowie von Freizeit, Unterhaltung und Kultur im oberen Einkom-

mensbereich der GRV-Rentnerhaushalte höheren Beiträgen von Energie und Nahrungsmitteln im unteren 

Einkommensbereich gegenüberstehen (Abbildung 3-11)9. Unter den sonstigen Gütern resultieren im oberen 

Einkommensbereich zudem etwas höhere Inflationsbeiträge aus den Preissteigerungen der Konsumgüter-

gruppe Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen (0,5 Prozentpunkte im oberen Fünftel versus 

0,2 Prozentpunkte im unteren Fünftel) sowie aus dem Bereich Innenausstattung, Haushaltswaren, laufende 

Haushaltsführung (0,4 Prozentpunkte im oberen Fünftel gegenüber 0,2 Prozentpunkte im unteren Fünftel).  

Abbildung 3-11: Inflationsbeiträge nach Einkommensquintilen der GRV-Rentner 

Inflationsbeiträge (in Prozentpunkten) und Inflationsraten (in Prozent) der einzelnen Warengruppen im Jahres-

durchschnitt 2022 gegenüber 2021 

 

Quintile auf Basis der bedarfsgewichteten Haushaltsnettoeinkommen. Ungewichtete Fallzahlen: 1. Quintil: n=1.965, 2. Quintil: 

n=1.976, 3. Quintil: n=2.010; 4. Quintil: n=2.202, 5. Quintil: n=2.491. Abweichung der Inflationsrate zu der Summe der Einzelbeiträge 

aufgrund von Rundungsdifferenzen. 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 

 
Abbildung 3-12 verdeutlicht zunächst noch einmal die geringen Unterschiede in der jahresdurchschnittlichen 

Inflationsrate in den verschiedenen Altersgruppen der Haushalte mit Rentnern der GRV. Einzig die Inflations-

rate der GRV-Rentnerhaushalte mit Haupteinkommensbeziehern, die mindestens 84 Jahre alt sind, liegt mit 

_________ 
9 Aus den einzelnen Inflationsraten in Abbildung 3-11 lässt sich kein einfacher Durchschnitt bilden um auf die Inflationsrate aller GRV-

Rentner zu kommen, da die Quintile auf Basis der Anzahl an Personen bestimmt werden, die Inflationsraten hingegen mit der Anzahl 

an Haushalten gewichtet werden müssten. 
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8,6 Prozent etwas höher. Die Aufschlüsselung nach den Inflationsbeiträgen der verschiedenen Konsumgüter-

gruppen zeigt, dass die Ähnlichkeiten dadurch begründet sind: Die Inflationsrate älterer Rentnerhaushalte 

wird zwar stärker durch die Energiepreissteigerungen getrieben, dafür sind die jüngeren Rentnerhaushalte 

hingegen stärker von den Preissteigerungen bei der Konsumgütergruppe Verkehr betroffen. Die Differenzie-

rung nach Inflationsbeiträgen ist an dieser Stelle aufschlussreich, da sie aufschlüsselt, dass ähnliche gruppen-

spezifische Inflationsraten durch sehr unterschiedliche Entwicklungen begründet sein können. Sofern in Zu-

kunft die Energiepreise stärker steigen als die Preise für den Bereich Verkehr, kann sich die stärkere Betrof-

fenheit der älteren Rentnerhaushalte weiter erhöhen. 

Abbildung 3-12: Inflationsbeiträge nach Altersgruppen der GRV-Rentner 

Inflationsbeiträge (in Prozentpunkten) und Inflationsraten (in Prozent) der einzelnen Warengruppen im Jahres-

durchschnitt 2022 gegenüber 2021 

 

Ungewichtete Fallzahlen: jünger als 65: n=1.436, 65-74: n=5.317, 75-84: n=3.458, älter als 84: n=433. Abweichung der Inflationsrate 

zu der Summe der Einzelbeiträge aufgrund von Rundungsdifferenzen. 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 

 
In Tabelle 5-1 werden die Inflationsraten und Inflationsbeiträge der durchschnittlichen Preissteigerungen im 

Jahr 2022 gegenüber den Vorjahresmonaten für die Haushalte mit GRV-Rentner nach Eigentümerstatus, Ag-

glomeration und Haushaltszusammensetzung gegenübergestellt. Wie bereits in Kapitel 3.2 herausgearbeitet, 
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Mehrpersonenhaushalte gegenüber Singlehaushalten mit GRV-Rentnern trägt ein etwas größerer Beitrag des 

Preisanstiegs von Nahrungsmitteln bei.  

 

In Tabelle 5-2 werden schließlich die Inflationsraten und Inflationsbeiträge nach Region, der Differenzierung 

nach Alters- und Erwerbsminderungsrentner sowie nach zusätzlichen Erwerbseinkommen gegenüberge-

stellt. Die geringen Unterschiede in den Inflationsraten zwischen GRV-Rentnerhaushalten in Ost- und West-

deutschland gehen beispielsweise auf einen etwas größeren Inflationsbeitrag für Energie im Westdeutsch-

land zurück, der durch einen höheren Beitrag der Ausgaben für Freizeit, Unterhaltung und Kultur in Ost-

deutschland nicht vollständig ausgeglichen wird. Bei den jahresdurchschnittlichen Inflationsraten für GRV-

Haushalte mit und ohne Erwerbsminderungsrentner zeigen sich kaum Unterschiede. Ein höherer Inflations-

beitrag von Nahrungsmitteln bei Erwerbsminderungsrentnern wird durch einen höheren Beitrag von Freizeit, 

Unterhaltung und Kultur bei Altersrentnern ausgeglichen. Die Inflationsraten zwischen GRV-Rentnerhaushal-

ten mit und ohne Erwerbseinkommen unterscheiden sich ebenso kaum. Höhere Inflationsbeiträge von Nah-

rungsmitteln und Energie auf Seiten der Haushalte ohne Erwerbseinkommen werden hier wiederum durch 

größere Beiträge der Preissteigerungen im Bereich Verkehr für Rentnerhaushalte mit Erwerbseinkommen 

ausgeglichen.  

4 Schlussbemerkung 
Die aktuellen Preissteigerungen stellen für viele Privathaushalte eine große finanzielle Belastung dar. Trotz 

der umfangreichen staatlichen Hilfszahlungen werden nicht sämtliche Kaufkraftverluste kompensiert werden 

können, auch wenn hierzu große Erwartungen gegenüber der Politik bestehen (Diermeier et al., 2022). Offen 

ist bislang die Frage, welche Haushalte und Einkommensschichten besonders stark von den Preissteigerun-

gen betroffen sind. Mithin gelten Haushalte im Niedrigeinkommensbereich als stärker belastet, da sie einen 

höheren Anteil ihres Einkommens für Nahrungsmittel und Energie aufwenden, deren Preise zuletzt beson-

ders stark gestiegen sind, als bessergestellte Haushalte. Weniger gut untersucht ist bislang die Frage, wie 

stark Rentnerhaushalte von den derzeitigen Preissteigerungen betroffen sind. Diese Gruppe ist von beson-

derem Interesse, da sie nicht unmittelbar mit einer Anpassung ihres Arbeitsangebots auf die steigenden 

Preise reagieren kann und nur mit Verzögerung von der Lohnentwicklung profitiert, die momentan der ra-

santen Preisentwicklung hinterherläuft. 

 

Zur Bestimmung der gruppenspezifischen Inflationsrate von Rentnerhaushalten dienen die Preisindizes des 

Statistischen Bundesamts auf Monatsbasis seit Januar 2019 bis zum Dezember 2022 und die Daten über das 

Konsumverhalten von Haushalten aus der EVS aus dem Jahr 2018. Mit Hilfe der Haushaltsbefragungsdaten 

lässt sich der für die Inflationsberechnung zugrunde gelegte Warenkorb der Gesamtbevölkerung nachbilden 

und für verschiedene sozioökonomische Gruppen oder ausgewählte Gütergruppen weiter ausdifferenzieren. 

Diese segmentierten Warenkörbe können dann zur Bildung gruppenspezifischer Inflationsraten mit den mo-

natlichen Preisdaten des Statistischen Bundesamts verknüpft werden. Für die Menge aller Konsumgüter und 

-dienstleistungen zeigt sich für die Gesamtbevölkerung, dass der so ermittelte Verbraucherpreisindex im Be-

obachtungszeitraum nahezu identisch ist mit dem Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts. Le-

diglich im Sommer 2022 kommt es zu nennenswerten Abweichungen beider Reihen, da durch Mobilitätshil-

fen induzierte Veränderungen des Konsumverhaltens durch die Konsumstruktur der EVS 2018 nicht hinrei-

chend abgebildet werden können.  
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Die Auswertung der Konsummuster nach Haushaltstypen offenbart schließlich, dass sich die Konsumstruktu-

ren des durchschnittlichen Rentnerhaushalts der GRV nur geringfügig von den Haushalten ohne Rentenbezug 

unterscheiden. Auffällig sind demgegenüber die Unterschiede zu Pensionärshaushalten, die einen deutlich 

größeren Anteil ihrer Konsumausgaben für den Bereich Gesundheit aufwenden. Die Unterschiede nivellieren 

sich jedoch, wenn die Beihilferegelung für erstattungsfähige Ausgaben berücksichtigt wird. Wenngleich sich 

zwischen GRV-Rentnerhaushalten und der Gesamtbevölkerung nur vergleichsweise geringe Unterschiede in 

der Konsumstruktur zeigen, offenbaren sich größere Unterschiede, wenn die Gruppe der Rentnerhaushalte 

der GRV weiter nach ihrer Einkommenshöhe differenziert wird. Rentnerhaushalte mit geringen Einkommen 

wenden einen deutlich größeren Anteil ihres Konsums für Miete, Nahrungsmittel und Energie auf. Der grö-

ßere Energieausgabenanteil bei den GRV-Rentnerhaushalten mit den geringsten Einkommen geht im We-

sentlichen auf höhere Ausgabenanteile für Strom und im geringeren Ausmaß für Fernwärme und Erdgas zu-

rück. 

 

Entsprechend der ähnlichen Konsummuster zwischen GRV-Rentnerhaushalten und den sonstigen Haushal-

ten offenbaren auch die gruppenspezifischen Inflationsraten nur geringfügige Unterschiede zwischen diesen 

Haushaltstypen. Ohne Anpassung der Gesundheitsausgaben weisen Pensionärshaushalte eine erkennbar ge-

ringere gruppenspezifische Inflationsrate auf. Bei Berücksichtigung erstattungsfähiger Gesundheitsausgaben 

liegt die jahresdurchschnittliche Inflationsrate von Pensionärshaushalten jedoch nur noch um rund 0,3 Pro-

zentpunkte unterhalb der Rate der GRV-Rentnerhaushalte. Während sich zwischen GRV-Rentnern und der 

übrigen Bevölkerung im Gesamtdurchschnitt nur geringfügige Unterschiede in den gruppenspezifischen In-

flationsraten zeigen, offenbart eine weitere Differenzierung der Gruppe der GRV-Rentner größere Heteroge-

nitäten in der Belastung durch die steigenden Preise. Ein herausragender Einflussfaktor für die Inflationsrate 

stellt die verwendete Heizungsart dar: Rentnerhaushalte der GRV, die mit Heizöl heizen, waren bis in den 

September 2022 von den höchsten Inflationsraten (im Vorjahresmonatsvergleich) betroffen. Im Oktober und 

November 2022 galt dies hingegen für Rentnerhaushalte mit Gasheizung. Für Haushalte, die auf Fernwärme 

zurückgreifen konnten, lag die Inflationsrate im betrachteten Zeitraum am niedrigsten.  

 

Die Differenzierung der Inflationsraten nach Einkommensgruppen der GRV-Rentnerhaushalte unterstreicht 

abermals die Bedeutung der jeweiligen Betrachtungszeiträume. Während insbesondere zu Beginn des Jahres 

2022 die Inflationsraten der GRV-Rentnerhaushalte mit geringen Einkommen niedriger ausfielen, zeigt sich 

bei Betrachtung der Inflation im Oktober und November 2022 eine merklich höhere Preissteigerung für GRV-

Rentner mit geringem Einkommen. Im Dezember 2022 fallen die Unterschiede – auch durch die Berücksich-

tigung des Dezemberabschlags bei der Energiepreisentwicklung – wieder etwas geringer aus. Auch bei der 

Differenzierung nach weiteren soziodemografischen Merkmalen zeigt sich, dass sich unterjährige und saiso-

nale Entwicklungen über den Verlauf eines Jahres teilweise ausgleichen können. Dies gilt beispielsweise für 

die Betrachtung der Inflationsraten für verschiedene Altersgruppen der GRV-Rentnerhaushalte. Während 

zeitweise die Inflationsraten für die Gruppe der unter 65-Jährigen am geringsten ausfiel, zeigen sich zum 

Ende des Jahres 2022 kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen.  

 

Die Berechnung der jahresdurchschnittlichen Inflationsbeiträge verschiedener Konsumgütergruppen zwi-

schen den Jahren 2021 und 2022 veranschaulicht darüber hinaus, inwiefern gegenläufige Beiträge verschie-

dener Konsumgüter im Ergebnis zu ähnlichen Inflationsraten für verschiedene Teilgruppen führen können. 

Preisveränderungen im Bereich Post und Telekommunikation, die in den vergangenen Jahren eine zentrale 

Rolle für die Inflationsunterschiede nach Altersgruppen spielten (Demary et al., 2021), spielen bei den aktu-

ellen Inflationsunterschieden kaum eine Rolle. Im Einklang mit den Befunden von Dullien und Tober (2022) 
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werden aktuelle Inflationsunterschiede im Wesentlichen durch gruppenspezifisch heterogene Inflationsbei-

träge der Bereiche Nahrungsmittel, Energie sowie dem Bereich Verkehr geprägt. Rund zwei Drittel der Infla-

tion im Jahr 2022 gehen auf Preissteigerungen im Bereich Energie (2,1 Prozentpunkte), Nahrungsmittel 

(1,5 Prozentpunkte) und Verkehr (2,0 Prozentpunkte) zurück. Zudem gilt hervorzuheben, dass Energiepreis-

steigerungen für GRV-Rentnerhaushalte eine besonders große Rolle spielen (2,7 Prozentpunkte). Dass sich in 

der beobachteten gruppenspezifischen Inflationsrate keine größeren Unterschiede zeigen, geht im Wesent-

lichen auf den im Vergleich zu den sonstigen Haushalten gegenläufigen Beitrag des Bereichs Verkehr zurück. 

Hierdurch ergeben sich zudem auffällig große Unterschiede in der Betroffenheit nach Agglomeration, da 

Rentnerhaushalte im ländlichen Raum gleichzeitig stärker durch die Energiepreissteigerungen und die Preis-

steigerungen im Bereich Verkehr betroffen sind. 

 

Bei der Bewertung der Inflationsbeiträge ist jedoch zu beachten, dass es sich um eine jahresdurchschnittliche 

Betrachtung handelt und sich unterjährige Trends teilweise ausgleichen. Die jeweiligen Beiträge unterschied-

licher Konsumgüter in den einzelnen Teilgruppen können jedoch Aufschluss darüber geben, für welche Sub-

gruppen sich stärkere Inflationsentwicklungen in der Zukunft ergeben könnten. Wenn die Energiepreisstei-

gerungen beispielsweise weiter zunehmen, während sich die übrigen Preise – beispielsweise für Mobilität 

und Verkehr – stabilisieren, dann könnten sich in Zukunft stärkere Unterschiede zwischen (älteren) GRV-

Rentnerhaushalten und der übrigen Bevölkerung zeigen. Ebenso könnten sich Inflationsunterschiede nach 

Einkommenshöhe verstärken, wenn sich in den kommenden Monaten die Nahrungsmittelpreise oder die 

Mieten stärker erhöhen, da diese Konsumgrößen einen bedeutenden Anteil im Warenkorb der privaten 

Haushalte darstellen und sich die Anteile deutlich nach Einkommenshöhe unterscheiden.  

 

Die Ergebnisse sind mit gewissen Einschränkungen verbunden. Da mit konstanten Warenkörben des Jahres 

2018 gearbeitet wird, bleiben Verhaltenseffekte außen vor und lassen sich aufgrund mangelnder Datenver-

fügbarkeit auch nicht weiter untersuchen. Des Weiteren ist anzumerken, dass bei der Analyse unterschiedli-

cher Inflationsraten unberücksichtigt bleibt, inwiefern die Haushalte auf Ersparnisse zurückgreifen können, 

um etwaige Preissteigerungen zu kompensieren und darüber hinaus, über welche Spielräume die Haushalte 

verfügen, um teurere Güter durch günstigere Güter zu substituieren. Für eine vollständige Analyse der Be-

lastungswirkung unterschiedlicher Haushalte müsste zudem untersucht werden, in welchem Ausmaß die Ent-

lastungsmaßnahmen der Bundesregierung die Auswirkungen der Preissteigerungen abfedern können. Diese 

Fragen gehen jedoch über die vorliegende Studie hinaus und stellen Ansätze für künftige Forschungsarbeiten 

dar.  
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5 Anhang 

Abbildung 5-1: Monatliche Inflationsraten für Rentnerhaushalte der GRV nach Eigentumsstatus 

Veränderung des Verbraucherpreisindex im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, in Prozent  

 

Ungewichtete Fallzahlen: Mieter: n=5.187, Wohneigentümer: n=5.457. 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 

Abbildung 5-2: Monatliche Inflationsraten für Rentnerhaushalte der GRV für nach Agglomeration 

Veränderung des Verbraucherpreisindex im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, in Prozent  

 

Ungewichtete Fallzahlen: < 20.000 Einwohner: n=4.245, 20.000 – 100.000 Einwohner: n=3.270, > 100.000 Einwohner: n=3.129. 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 
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Abbildung 5-3: Monatliche Inflationsraten für Rentnerhaushalte der GRV nach Haushaltszusammenset-
zung 

Veränderung des Verbraucherpreisindex im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, in Prozent  

 

Ungewichtete Fallzahlen: Single Männer: n=1.264, Single Frauen: n=3.326, 2 Personen oder mehr: n=6.054. 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 

Abbildung 5-4: Monatliche Inflationsraten für Rentnerhaushalte der GRV nach alten und neuen Bundes-
ländern 

Veränderung des Verbraucherpreisindex im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, in Prozent  

 

Ungewichtete Fallzahlen: West: n=7.496, Ost: n=3.148. 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 
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Abbildung 5-5 Monatliche Inflationsraten für Rentnerhaushalte der GRV nach Alters- und Erwerbsminde-
rungsrentnern 

Veränderung des Verbraucherpreisindex im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, in Prozent  

 

Ungewichtete Fallzahlen: Altersrentner: n=9.810, Erwerbsminderungsrentner: n=834. 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 

Abbildung 5-6: Monatliche Inflationsraten für Rentnerhaushalte der GRV nach Rentnern ohne und mit 
Erwerbstätigkeit  

Veränderung des Verbraucherpreisindex im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, in Prozent  

 

Ungewichtete Fallzahlen: Rentner ohne Erwerbseinkommen: n=10.163, Rentner mit Erwerbseinkommen: n=481 (Haupteinkommens-

bezieher mit Erwerbseinkommen in Höhe von mindestens 450 Euro monatlich). 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 
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Tabelle 5-1: Inflationsbeiträge für Rentnerhaushalte der GRV nach Eigentümerstatus, Agglomeration und 
Haushaltszusammensetzung 

Inflationsbeiträge (in Prozentpunkten) und Inflationsraten (in Prozent) der einzelnen Warengruppen im Jahres-

durchschnitt 2022 gegenüber 2021 

 Eigentümerstatus Agglomeration Haushaltszusammensetzung 

 Mieter Eigentü-
mer 

< 20.000 20.000 
bis 
100.000 

Ab 
100.000 

Single-
Mann 

Single-
Frau 

2 Perso-
nen und 
mehr 

Nahrung 2,0 1,5 1,7 1,7 1,7 1,5 1,6 1,8 

Miete 0,5 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 

Imp. Miete  0,1 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 

Energie 2,3 3,0 3,1 2,7 2,2 2,8 2,8 2,7 

Verkehr 1,1 1,4 1,6 1,3 0,9 1,4 0,8 1,5 

Freizeit 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,7 0,8 

Gesundheit 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Sonstige 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 

Inflations-
rate 7,8 8,6 8,9 8,3 7,5 8,1 7,8 8,6 

Imp. Miete = Unterstellte Miete; Abweichung der Inflationsrate zur Summe der Einzelbeiträge aufgrund von Rundungsdifferenzen. 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 

Tabelle 5-2: Inflationsbeiträge für Rentnerhaushalte der GRV nach Region, Erwerbsminderung und Ne-
benerwerbstätigkeit 

Inflationsbeiträge (in Prozentpunkten) und Inflationsraten (in Prozent) der einzelnen Warengruppen im Jahres-

durchschnitt 2022 gegenüber 2021 

 Region Erwerbsminderung Nebenerwerbstätigkeit 

 West Ost Altersrentner Erwerbsminde-
rungsrentner 

Ohne Erwerbs-
einkommen 

Mit Erwerbs-
einkommen 

Nahrung 1,7 1,8 1,7 2,0 1,7 1,6 

Miete 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 

Imp. Miete  0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 

Energie 2,8 2,5 2,7 2,8 2,7 2,3 

Verkehr 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,8 

Freizeit 0,7 1,0 0,8 0,5 0,8 0,7 

Gesundheit 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 

Sonstige 1,1 1,2 1,1 0,9 1,1 1,2 

Inflations-
rate 8,3 8,2 8,3 8,2 8,3 8,4 

Imp. Miete = Unterstellte Miete; Abweichung der Inflationsrate zur Summe der Einzelbeiträge aufgrund von Rundungsdifferenzen. 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 
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Abbildung 5-7: Monatliche Inflationsraten für Rentner- und Pensionärshaushalte 

Veränderung des Verbraucherpreisindex im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, in Prozent  

 

Pensionäre mit Beihilfe: Pauschaler Abzug von 70 Prozent der Gesundheitsausgaben für privat versicherte Pensionärshaushalte (am 

Versicherungsstatus des Haupteinkommensbeziehers festgemacht) mit Ausnahme der Ausgaben für rezeptfreie pharmazeutische 

Erzeugnisse. 

Quellen: EVS 2018; Destatis Verbraucherpreisindizes; eigene Berechnungen 
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